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 Veröffentlicht am 28.03.2008

Index

22/02 Zivilprozessordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

ZPO §228;

Rechtssatz

Unzulässig ist ein Feststellungsbescheid, wenn die Dienstp;ichten betre<ende und ein rechtliches Interesse

begründende Umstände nicht vorliegen; das Fehlen eines derartigen Interesses führt dazu, dass der

Feststellungsantrag zurückzuweisen ist.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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